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Leipzig, 16. November 2006

Neuordnung des Restschuldbefreiungsverfahrens

Es gilt das gesprochene Wort! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Bitte meines Kollegen Rainer Fornahl, zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung eine zweite Veranstaltung zum Insolvenzrecht hier in Leipzig zu machen, gerne nachgekommen. Bei der letzten Podiumsdiskussion im März 2005 waren wir mit unseren Überlegungen zur Reform des Verbraucherinsolvenzverfahrens noch ganz am Anfang. Seither hat sich einiges getan und der Zeitpunkt für diese Veranstaltung hätte eigentlich nicht besser gewählt werden können. Der Gesetzentwurf des Bundesministeriums der Justiz für ein vereinfachtes Entschuldungsverfahren ist noch druckfrisch und wurde erst vor drei Tagen der Presse vorgestellt. In unserer Veranstaltung heute wird der Entwurf erstmals vor einer breiteren Öffentlichkeit näher erläutert und zur Diskussion gestellt. 

Bevor ich den Entwurf präsentiere, möchte ich aber kurz die insolvenzrechtliche Entwicklung der letzten Jahre nachzeichnen. 

Ich denke, man versteht die aktuelle Diskussion sehr viel besser, wenn man den Bogen zurück bis zur Einführung des Verbraucherinsolvenzverfahrens spannt. 

Erst seit 1999 gibt es bei uns mit dem Verbraucherinsolvenzverfahren die Möglichkeit zur Restschuldbefreiung. Dieser Paradigmenwechsel weg vom Dogma der unbegrenzten Nachforderung hin zur Entschuldung war alles andere als unumstritten. Ich habe diesen Schritt immer für richtig gehalten und befürwortet, weil wir Menschen, die in die Überschuldung geraten sind, eine Perspektive für einen Neuanfang geben müssen. Die Alternative dazu – den Schuldner dauerhaft von staatlichen Sozialleistungen abhängig zu machen – ist weder gesamtgesellschaftlich noch aus Sicht der privaten Gläubiger sinnvoll. 

In der ersten Zeit nach Einführung des neuen Rechts schien es allerdings, als würde dieses sozialpolitisch Ziel völlig verfehlt. 1999 wurden gerade einmal 3.300 Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet. Dieser sehr zögerliche Start des Verbraucherinsolvenzverfahrens hatte mehrere Gründe. Zum einen gab es Anlaufschwierigkeiten mit dem neuen Recht, zum anderen waren die Schuldnerberatungsstellen überlastet und konnten ihre Fälle nur mit mehrmonatigen Wartezeiten abarbeiten. Auch heute noch sind übrigens die Schuldnerberatungsstellen das wesentliche Nadelöhr für das Verbraucherinsolvenzverfahren. Ich kann daher nur nachdrücklich an die Länder appellieren, ihrer Finanzierungsverantwortung für die Schuldnerberatungsstellen gerecht zu werden und nicht – wie mein Heimatland Hessen das vormacht – sich völlig aus der Verantwortung zu stehlen. 

Für den zögerlichen Start der Verbraucherinsolvenz war damals aber vor allem eines entscheidend: die Verfahrenskosten. Vielen blieb der Weg zu einem wirtschaftlichen Neuanfang versperrt, weil sie die Verfahrenskosten nicht aufzubringen vermochten. Prozesskostenhilfe wurde von der Mehrheit der Gerichte damals nicht gewährt und die Verfahrenseröffnung mangels Masse verweigert. 

Als Reaktion darauf wurde unter der Aegide von Nordrhein-Westfalen die Stundungslösung konzipiert, die heute noch geltendes Recht ist. 

Die Stundungslösung hatte mehrere Vorteile. Die Verfahrenskosten werden nicht endgültig von der Staatskasse übernommen, sondern die Fälligkeit der Kostenansprüche wird lediglich hinausgeschoben. Nach einer wirtschaftlichen Erholung kann der Schuldner die Verfahrenskosten dann selbst tragen. Dem Schuldner kann mit der Stundung auch deutlich gemacht werden, dass er eine Restschuldbefreiung nur aufgrund erheblicher eigener Anstrengungen erlangen kann . Eine Entschuldung zum Nulltarif – so ausdrücklich die Begründung des Gesetzentwurfs – solle es nicht geben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
die Stundungslösung hat sehr viel Kritik auf sich gezogen. Ich halte diese Kritik nicht für berechtigt. Richtig ist, dass es nach Einführung der Stundung zu einem starken Anstieg der Verfahrenszahlen gekommen ist. 2005 waren es gut 67.000 Verfahren. Das ist eine Steigerung um das 20-fache gegenüber 1999. Mir ist klar, dass dieser Zuwachs die Gerichte vor einige Probleme gestellt hat. Nur darf man eines nicht vergessen: Es war von Anfang an das Ziel des Verbraucherinsolvenzverfahrens, möglichst vielen überschuldeten Menschen den Weg zu einem wirtschaftlichen Neuanfang zu eröffnen. Das ist mit der Stundungslösung auch gelungen. Ich möchte auch nochmals wiederholen, was ich bereits im letzten Jahr an dieser Stelle gesagt habe. Die Länder hatten nach ihren eigenen Schätzungen bei Inkrafttreten der Reform 1999 mit bis zu 180.000 Verbraucherinsolvenzanträgen gerechnet. Wenn nach Einführung der Verfahrenskostenstundung nicht einmal die Hälfte dieser 180.000 Verfahren erreicht wird, dann muss man sich schon über die Aufgeregtheit der Länder wundern. Der Anstieg bei den Verbraucherinsolvenzverfahren wird übrigens wohl auch in diesem Jahr fortzusetzen. 2006 wurden bereits von Januar bis August 81.000 Anträge registriert; das ist nochmals ein Anstieg um ca. 40% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. 

Aber nochmals: Dass Menschen den Weg in die Entschuldung und damit zu einem Neustart finden, ist gut und ist gewollt. Die Kritik am geltenden Verbraucherinsolvenzverfahren ist trotzdem berechtigt, und deswegen haben wir derzeit eine Reformdiskussion. Zu kritisieren ist allerdings nicht, dass wir vielen Menschen den Weg in die Restschuldbefreiung eröffnen, sondern wie dieser Weg, wie das Verfahren aussieht. 

Ich halte die Frage für berechtigt, warum mit öffentlichen Mitteln die Durchführung eines masselosen Insolvenzverfahrens finanziert wird, bei dem von vornherein feststeht, dass es für die Gläubiger keinen Ertrag bringen wird. Ist der Schuldner nicht einmal in der Lage, die Verfahrenskosten aufzubringen, so wird das eigentliche Ziel des Insolvenzverfahrens, nämlich eine bestmögliche Gläubigerbefriedigung, vollständig verfehlt. 

Hinzu kommt: Der Schuldner hat nach geltendem Recht zwingend einen außergerichtlichen Einigungsversuch mit seinen Gläubigern zu unternehmen. Dazu wendet er sich an die Schuldnerberatungsstelle. Das bindet die knappen Ressourcen dieser Stellen, ohne dass dies in den völlig masselosen Fällen etwas bringt. Hat der Schuldner nichts anzubieten, sind die Gläubiger auch regelmäßig nicht zu einer gütlichen Einigung bereit. 

Ein solches Verfahren verschlingt insgesamt unnötig öffentliche Mittel und belastet die Justiz, ohne dass dem ein greifbarer Ertrag gegenüberstünde. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
es war dieser auch aus meiner Sicht zutreffende Befund, der die Justizministerinnen und Justizminister der Länder veranlasst hat, im Herbst 2004 eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit der Suche nach einem „schlanken“ Entschuldungsverfahren zu beauftragen. 

Die Arbeitsgruppe hat einen Gesetzentwurf erarbeitet und darin ein völlig neues Entschuldungsverfahren vorgeschlagen. Lassen Sie mich die wesentlichen Eckpunkte nennen. 

· Nach den Vorstellungen der Arbeitsgruppe sollte der Schuldner nur von den Forderungen befreit werden, die er selbst benannt hat. 

· Während der Laufzeit des Verfahrens sollten Maßnahmen der Zwangsvollstreckung grundsätzlich zulässig sein, allerdings waren im Interesse des Schuldners Einschränkungen insbesondere hinsichtlich der Gehalts- und Kontopfändung vorgesehen. 

· Das Verfahren sollte ohne jeden Treuhänder abgewickelt werden. 

· Schließlich sollte die Laufzeit des Entschuldungsverfahrens mit 8 Jahren deutlich länger sein als die einer normalen Restschuldbefreiung. 

Mit diesem „Lästigkeitspotenzial“ im Vergleich zu einem Restschuldbefreiungsverfahren sollte ein gewisser Abstand zu einer üblichen Entschuldung geschaffen werden. Der Schuldner sollte einen Anreiz haben, die Verfahrenskosten aufzubringen und ein herkömmliches Insolvenzverfahren mit anschließender Restschuldbefreiung zu durchlaufen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
ich halte diesen Ansatz für sozialpolitisch verfehlt und für nicht praktikabel. Viele von Ihnen werden den Fall kennen, dass der Schuldner völlig den Überblick über seine Vermögensverhältnisse verloren hat und seine „Buchhaltung“, wenn überhaupt, in einer Aldi-Tüte präsentiert. Solche Menschen sind ohne Hilfe überfordert, wenn es darum geht, ihre Schulden zu benennen. Wenn wir hier die Entschuldung auf die vom Schuldner benannten Forderungen vorsehen, dann verfehlt das Verfahren weitgehend sein Ziel, weil der Betroffene nach Ablauf der Wohlverhaltensperiode noch immer verschuldet sein wird. Dieser Punkt zeigt für mich vor allem eines: Es mag richtig sein, danach zu differenzieren, ob der Schuldner die Verfahrenskosten aufbringen kann oder nicht – auch für unseren Ansatz ist das die Weichenstellung. Nur darf diese Differenzierung nicht dazu führen, dass die Menschen, die am meisten auf staatliche Hilfe angewiesen sind, auf sich alleine gestellt bleiben und damit de facto nicht mehr aus der Schuldenfalle herauskommen. Ich habe den Ansatz der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, unnötige Verfahrenskosten abzubauen, geteilt. Aber hier mündet das in einer massiven Benachteiligung sozial Schwacher, die ich nicht mitmachen werde. 

Besonders problematisch war in meinen Augen auch die Zulassung der Zwangsvollstreckung, wenngleich – wie bereits erwähnt – die Zwangsvollstreckung eingeschränkt werden sollte. Aber selbst diese limitierten Vollstreckungsmöglichkeiten hätten noch zu erheblichem Druck auf den Schuldner geführt und ihn verunsichert und ihm damit den Weg aus der Entschuldung erschwert. Vollstreckungsversuche wären dann mit dem Ziel unternommen worden, den Schuldner quasi zu nötigen, aus seiner unpfändbaren Habe Leistungen an die Gläubiger zu erbringen. 

Ich halte es auch für sinnvoll einen Treuhänder zu bestellen. Selbst wenn in den masselosen Verfahren zunächst kein verteilungsfähiges Vermögen vorhanden ist, so ist es doch aus Sicht der Gläubiger nach wie vor wichtig, den Schuldner einer gewissen Kontrolle zu unterwerfen. Dem Schuldner selbst wird mit dem Treuhänder ein Ansprechpartner genannt, der, so wurde mir aus der Praxis berichtet, durchaus auch dem Schuldner Hilfestellung gibt. 

Nicht zu rechtfertigen ist die Ausdehnung der Wohlverhaltensperiode auf 8 Jahre. Die intensive Diskussion der letzten Jahre und die rechtsvergleichenden Untersuchungen dazu haben deutlich gemacht, dass bereits 6 Jahre die obere Grenze dessen markieren, was ein Schuldner durchstehen kann. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
lassen Sie mich nun auf das Entschuldungsverfahren eingehen, wie es nach unseren Vorstellungen künftig bei völlig mittellosen Schuldnern aussehen soll. Unser Entschuldungsverfahren soll weitgehend in das übliche Insolvenzverfahrensrecht eingebettet sein. Allerdings – und das ist der wesentliche Unterschied – wird in den masselosen Fällen auf die Eröffnung eines überflüssigen Insolvenzverfahrens verzichtet. Man könnte es vielleicht so formulieren, dass der Schuldner unmittelbar von dem Eröffnungsverfahren in das Restschuldbefreiungsverfahren gelangt. Hat der Schuldner ein Insolvenzverfahren mit Restschuldbefreiung beantragt, und verfügt er über keinerlei Mittel mehr, so wird in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht die Verfahrenseröffnung mangels Masse abgelehnt. Eine Stundung der Verfahrenskosten wird es nicht mehr geben. Damit ist das Verfahren jedoch nicht zu Ende, sondern der Schuldner kann, wenn er die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, in die Wohlverhaltensperiode entlassen werden, an deren Ende die (komplette) Restschuldbefeiung steht. 

Jedes Verfahren, das eine Restschuldbefreiung vorsieht, muss die Interessen der Gläubiger hinreichend wahren. Das Verbraucherinsolvenzverfahren mit anschließender Restschuldbefreiung ist bisher immer von folgender Grundgleichung ausgegangen: Die Gläubiger verlieren mit der Entschuldung ihre Forderungen; als Ausgleich dafür werden zuvor aber die Vermögensverhältnisse des Schuldners in einem gerichtlich kontrollierten Verfahren überprüft und vorhandenes Vermögen des Schuldners wird anteilig zwischen den Gläubigern verteilt. An diesem Ansatz wollen wir in eingeschränkter Form festhalten, dabei aber Kosten und Aufwand reduzieren. 

Nach unserem Entwurf wird kein Insolvenzverfahren durchgeführt. Als Ausgleich dafür soll der Schuldner deshalb mit dem Gerichtsvollzieher die Verzeichnisse erörtern, die er zuvor mit einer geeigneten Person oder Stelle angefertigt hat. Ich denke dabei insbesondere an das Vermögensverzeichnis und an das Verzeichnis der gegen ihn gerichteten Forderungen. Mit der Einschaltung des Gerichtsvollziehers können die Informationsdefizite der Gläubiger kompensiert werden, die aus dem Fehlen eines eröffneten Insolvenzverfahrens resultieren. Nach meiner Einschätzung ist somit die Beteiligung des Gerichtsvollziehers wesentlich für die Akzeptanz des neuen Entschuldungsverfahrens. Im Übrigen wird der Schuldner in vielen Fällen dem Gerichtsvollzieher bereits bekannt sein, so dass die vorgelegten Verzeichnisse rasch auf ihre Plausibilität überprüft werden können. 

In unserem Verfahren ist außerdem zwingend ein Treuhänder zu bestellen. Das war nicht nur ein Anliegen der Schuldnerberater, sondern eben auch der institutionalisierten Gläubiger. Jeder beteiligte Gläubiger ist berechtigt, diesen Treuhänder mit der Überwachung des Schuldners zu beauftragen, sofern er bereit ist, die Kosten hierfür zu übernehmen. Wenn der Schuldner während der Wohlverhaltensphase Vermögen erlangt, sollen die Forderungen möglichst unbürokratisch und kostengünstig festgestellt werden. Ein Schlussverzeichnis wie bei einem Insolvenzverfahren liegt ja nicht vor, weil das Insolvenzverfahren nicht eröffnet wird. Die Verteilung soll der Treuhänder übernehmen, der dafür eine gesonderte Vergütung erhält – abhängig von der Höhe des zu verteilenden Betrages. Bei geringeren Beträgen soll auf das Forderungsverzeichnis zurückgegriffen werden, wie es im Antragsverfahren erstellt wurde. 

Ansonsten sind der Ablauf der Wohlverhaltensperiode und die Wirkung der Entschuldung völlig identisch mit einem üblichen Restschuldbefreiungsverfahren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
lassen Sie mich nun noch zu einem Punkt kommen, der einen deutlichen Unterschied zu dem geltenden Recht, aber auch zu den Vorschlägen der Arbeitsgruppe markiert. Der vorliegende Entwurf sieht einen Kostenbeitrag des Schuldners vor. Eine gewisse finanzielle Mitwirkung des Schuldners halte ich für durchaus geeignet, als Prüfstein dafür, wie ernst es dem Schuldner mit seiner Absicht ist, schuldenfrei zu werden und dafür auch etwas zu tun. Wie mir von Praktikern berichtet wurde, besteht für einen solchen Ansatz auch auf Seiten der Schuldner durchaus Akzeptanz. Allerdings muss der Betrag so ausgestaltet sein, dass er auch von Personen aufgebracht werden kann, die lediglich von sozialen Transferleistungen abhängig sind. Will man eine Größenordnung nennen, so könnten dies etwa 115 Euro zu Beginn des Entschuldungsverfahrens sein. Anschließend hätte der Schuldner die Mindestvergütung für den Treuhänder aufzubringen, die einschließlich der Auslagen ca. 130 Euro im Jahr beträgt. Im Grunde würde dies eine monatliche Belastung von ungefähr 13 Euro für den Schuldner bedeuten. Nach meiner Auffassung ist dies ein Betrag, der so gut wie von jedem Schuldner aufgebracht werden kann, der ernsthaft an einer Entschuldung interessiert ist. Während bei der Stundungslösung des geltenden Rechts der Schuldner sich nach Beendigung des Restschuldbefreiungsverfahrens noch mit den gestundeten Kosten konfrontiert sieht, bietet ihm das Verfahren des Gesetzentwurfs nach 6 Jahren einen völlig unbelasteten Neuanfang. 

Vor diesem Hintergrund drängt sich natürlich eine Frage auf: Wenn das vereinfachte Entschuldungsverfahren letztlich die gleichen Wirkungen wie eine Restschuldbefreiung nach Durchlaufen eines Insolvenzverfahrens zeigt, warum sollte der Schuldner dann noch Anstrengungen unternehmen, die Verfahrenskosten aufzubringen? Und wenn die Entschuldungswirkung auch die Forderungen erfasst, die vom Schuldner nicht benannt wurden, worin besteht dann der Anreiz, an der Aufklärung der Passivmasse mitzuwirken? 

Diese Argumentation verkennt jedoch, dass der Schuldner, wenn er seiner Verfahrensförderungspflicht nicht nachkommt, Gefahr läuft, seiner Entschuldung verlustig zu gehen. Dieses Argument gewinnt noch dadurch an Überzeugungskraft, als durch eine Änderung der einschlägigen Vorschriften die Versagungsgründe noch effektiver ausgestaltet werden sollen. Über diese negativen Anreize werden die oben dargestellten möglichen nachteiligen Wirkungen des Verfahrens kompensiert. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
will man holzschnittartig das Verfahren der Arbeitsgruppe dem des Gesetzentwurfs gegenüberstellen, so lässt sich sagen, dass die Arbeitsgruppe dem Schuldner eine kostenlose Entschuldung angeboten hat, aber zu weitaus ungünstigeren Bedingungen als sie ihm eine normale Restschuldbefreiung bieten würde. Demgegenüber hat das Entschuldungsverfahren des nun vorliegenden Gesetzentwurfs die gleichen Wirkungen wie eine Restschuldbefreiung, allerdings werden dem Schuldner gewisse Kostenbeiträge abverlangt. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit einem solchen Verfahren sowohl den Interessen der Gläubiger als auch denen des Schuldners gerecht werden und die Justiz in weitaus geringerem Maße belasten, als dies unter dem geltenden Recht der Fall ist. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

